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Bruno Zandonella

Wer macht was in Europa?
Die Organe der Europäischen Union

2 steht für die männliche 
und weibliche Form des 
vorangehenden Begriffs

.................................................................................................

1 Nebeneinander von intergouvernementaler und 
supranationaler Integration

.................................................................................................

Bestimmte Politikbereiche wie der Agrarmarkt, der Binnenmarkt
oder der Verbraucherschutz sind innerhalb der Europäischen
Union „vergemeinschaftet“. (vgl. Abb. S. 2, Säule 1). Entschei-
dungen im Rahmen der Gemeinschaftspolitik, die durch
Zusammenwirken von Kommission, Ministerrat und Parlament
zustande kommen, sind für alle (Regierungen der) Mitglieds-
staaten verbindlich, selbst wenn sie einen anderen oder gegen-
teiligen Standpunkt einnehmen. Diese supranationale Inte-
gration setzt allerdings voraus, dass die Mitgliedsstaaten
einen Teil ihrer Souveränität auf die europäische Ebene verla-
gern. So bestimmt Art. 23 GG, dass der Bund „zur Verwirkli-
chung eines vereinten Europa“ mit Zustimmung des Bundes-
rates „Hoheitsrechte“ auf die Europäische Union übertragen
kann. Die Nationalstaaten „verzichten“ freiwillig auf Kompeten-
zen und erwarten im Gegenzug dafür Vorteile etwa für die
eigene Volkswirtschaft oder Sicherheit. 
.................................................................................................

Die zweite und dritte Säule der EU (vgl. Abb. S. 2) folgen dage-
gen dem Prinzip der intergouvernementalen oder
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit: Hier können Ent-
scheidungen, etwa auf dem Gebiet der Außen- und Sicherheits-
politik, nur einstimmig getroffen werden, so dass jeder Mitglieds-
staat faktisch ein Vetorecht behält. Dies erschwert die Ent-

scheidungsfindung, vor allem in einer EU mit 27 und mehr
Mitgliedsstaaten, und das Ergebnis mühsamer, langwieriger
Kompromissfindung ist nicht immer befriedigend.
.................................................................................................

Einfacher und schneller kommt man zu Lösungen, wenn der
Ministerrat – wie etwa beim Binnenmarkt - mit Mehrheit ent-
scheiden kann. Eine Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen
und damit des supranationalen Prinzips weckt aber Befürch-
tungen, Europa könne die gewachsene kulturelle Vielfalt beein-
trächtigten. Das „eigenartige“ Nebeneinander von zwischen-
staatlicher Zusammenarbeit und gemeinschaftlicher Politik
macht aus der EU ein „originiäres institutionelles System sui
generis“ (Pfetsch, Frank R.: Die Europäische Union. Geschichte,

Institutionen, Prozesse. München: (2. Aufl.) 2001, S. 119).
.................................................................................................

2 Subsidiarität
.................................................................................................

Nach dem Subsidiaritätsprinzip soll eine staatliche Aufgabe
soweit wie möglich von der jeweils unteren bzw. kleineren Ein-
heit wahrgenommen werden. Europa soll erst dann regelnd
eingreifen, wenn die Probleme auf der regionalen oder natio-
nalen Ebene nicht zu bewältigen sind („Vergemeinschaftung
nur soweit wie nötig“). Die EU kann nur Maßnahmen ergreifen,
wenn sie von den Mitgliedsstaaten dazu ermächtigt wurde.
Damit soll ein übertriebener europäischer Zentralismus verhin-
dert und mehr Bürgernähe geschaffen werden. 

Mit Europapass und Euro in der Tasche ist unser Alltag zwar ein gutes Stück europäischer geworden, aber für die meisten ist

nur schwer zu durchschauen, was in Brüssel wirklich geschieht. Die Europäische Union wird häufig als eine Instanz gesehen,

die den Einzelstaaten übergeordnet ist, obwohl sie im Gegenteil eher von nationalen Interessen geprägt und mitunter vom

Willen einzelner Mitgliedsstaaten abhängig ist. Sie wird als übermächtige, alles regelnde Bürokratie wahrgenommen und

gleichzeitig als ohnmächtig und zerstritten, wenn es darum geht, außenpolitisch mit einer Stimme zu sprechen oder wichtige

Zukunftsreformen durchzusetzen. 

R „Eigenartige“ Merkmale der Europäischen Union

Dass  man die europäischen Institutionen als unüber-
sichtlich und unverständlich empfindet, liegt auch
daran, dass die Europäische Union eine Staaten-
gemeinschaft ganz eigener Art ist, die nicht mit den
altbekannten Verhältnissen in der Bundesrepublik
gleichgesetzt werden darf. Um den Schülern2 die
Funktionsweise der EU begreiflich zu machen, ist es
nicht sinnvoll, alle institutionellen Details oder Veräs-
telungen der Gesetzgebungsverfahren zu beschrei-
ben. Wichtiger scheint es, grundlegende Prinzipien
der europäischen Integration zu erörtern, um dann
das „Eigenartige“ der EU und ihrer Institutionen
besser verstehen zu können. K
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Die Europäische Union wurde durch die Osterweiterung sowie den Beitritt von Bulgarien und Rumänien politisch und wirtschaftlich
spürbar heterogener. Beigetreten sind überwiegend wirtschaftlich schwächere Staaten und die Zahl der kleinen Mitgliedsländer ist
deutlich gewachsen (Vgl. Grafik S. 3). Bereits der Vertrag von Nizza (ausgehandelt im Dezember 2000) sollte die Europäische Union
reformieren und auf den Beitritt von mehr als zehn neuen Mitgliedsstaaten vorbereiten. Aber die damals ausgehandelten (institu-
tionellen) Reformen werden selbst von wohlwollenden Beobachtern2 als ungenügend angesehen: „Die bislang bestehenden Ver-
träge der EU reichen als politischer Rahmen nicht mehr aus, um eine Union der 25 und mehr Staaten transparent und effizient zu
regieren“ (Weidenfeld, Werner: Die Europäische Verfassung verstehen. Gütersloh, 2006, S. 9 f.).

R Unter Reformdruck: die Europäische Union nach der Osterweiterung

.................................................................................................

3 Mehrebenensystem 
.................................................................................................

Die Europäische Union ist weder ein Staatenbund noch ein
Bundesstaat (und es umstritten, ob sie jemals ein föderaler
Staat etwa nach dem Vorbild der USA werden kann). Sie
unterscheidet sich von anderen internationalen Organisationen
hauptsächlich durch die supranationale Integration, aber auch
dadurch, dass sie ein breites Spektrum von Politikfeldern
abdeckt (vgl. Abb. unten).
................................................................................................. 

´Von einem Bundesstaat ist die EU – trotz einheitlicher Wäh-
rung, Unionsbürgerschaft und typischer Symbole eines Natio-
nalstaates (Hymne, Fahne) noch weit entfernt. Die EU gleicht
eher einem vielschichtigen politischen „Netzwerk“, das als ein
Mehrebenensystem oder „Verflechtungssystem“ bezeichnet
werden kann. An der Willensbildung auf der europäischen
Ebene sind Gemeinschaftsinstitutionen (z.B. die Europäische
Kommission), nationalstaatliche Akteure (z.B. im Ministerrat)
und regionale (z.B. im Ausschuss der Regionen) sowie nicht-
staatliche Interessenvertreter2 (z.B. im Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss) beteiligt.

.................................................................................................

4 Prozess
.................................................................................................

Seit ihren Anfängen nach dem Zweiten Weltkrieg war die Euro-
päische Gemeinschaft auf Erweiterung und Vertiefung angelegt.
Bereits der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl von 1951 bestimmte: Jeder euro-
päische Staat kann beantragen, Mitglied in der EU zu werden.
Dies gilt unverändert, wenngleich die Beitrittsbedingungen
heute genauer definiert sind (vgl. Art. 49 EUV). 
................................................................................................. 

Auch gilt nach wie vor das Ziel, „einen immer engeren Zusam-
menschluss der europäischen Völker zu schaffen“, wie es in
der Präambel des EG-Vertrages von 1957 heißt. Die EG/EU
ist ein politisches Gebilde „im Werden“, ein kontinuierlicher
Prozess. Offen bleibt, welche Art von politischer Union letztlich
aus der fortschreitenden Integration entsteht (fehlende Finalität).
.................................................................................................
Weiterführender Hinweis: siehe Themenblätter im Unterricht
46 (Neudruck 2006): „Europa in guter Verfassung?“

nach: Dietmar Hertz, Die Europäische Union, C.H. Beck, München 2002, S.70

Europäische Gemeinschaften
(EG, EURATOM)

Politikbereiche:
· Zollunion und Binnenmarkt
· Wettbewerbspolitik
· Visa-, Asyl- und Einwanderungspolitik
· justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen
· Wirtschafts- und Währungsunion
· Agrarpolitik
· Handelspolitik
· Sozial- und Beschäftigungspolitik
· Bildung und Kultur
· Gesundheitswesen
· Verbraucherschutz
· Regionalpolitik, wirtschaftlicher und
sozialer Zusammenhalt

· Forschung und Umwelt

Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP)

Politikbereiche:
Außenpolitik
· Koordination der nationalen Politiken,
· Erhaltung des Friedens,
· Förderung von Demokratie und
Menschenrechten durch gemeinsame
Strategien, Standpunkte und Aktionen

Sicherheitspolitik
· schrittweise Festlegung einer
gemeinsamen Verteidigungspolitik,

· rüstungspolitische Zusammenarbeit,
· Krisenbewältigung

Polizeiliche und Justizielle
Zusammenarbeit

Politikbereiche:
· Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
(Eurojust)

· Polizeiliche Zusammenarbeit
(Europol)

Regierungszusammenarbeit
(intergouvernemental)

Gemeinschaftspolitik (supranational)

Gemeinschaftsverträge: EGV, EAGV

Vertrag über die Europäische Union (EUV)

Regierungszusammenarbeit
(intergouvernemental)

Europäische Union

1 2 3
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Zur Verwendung des Arbeitsblatts im Unterricht

Die politische Willensbildung in der Europäischen Union ist ein schwieriges und komplexes Thema. Das Arbeitsblatt bietet dazu
einen ersten Zugang. Dabei steht die Vermittlung grundlegender Kenntnisse über die Zusammensetzung und Aufgaben der wich-
tigsten EU-Organe im Mittelpunkt. Für die Unterrichtseinheit insgesamt wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen:

.................................................................................................

Schritt 1 Arbeitsblatt A
.................................................................................................

In einem ersten Schritt sollen die Schüler2 eigene Vorstellun-
gen zur Kompetenzverteilung in Europa entwickeln (vgl. Seite A:
1. Wo soll was entschieden werden?). Die Beispiele sind so
gewählt, dass – aus deutscher Perspektive – eine Zuordnung
von jeweils drei Politikbereichen zur regionalen (Nr. 2, 3 u. 4),
zur nationalen (Nr. 1, 5 u. 6) und zur europäischen (Nr. 7, 8 u. 9)
Ebene möglich ist. Die Begründung der Einteilung in der an-
schließenden Diskussion wird zwangsläufig zur Frage führen, ob
die einzelnen Politikfelder überhaupt klar abgrenzbar und inwie-
fern „gemischte“ Zuständigkeiten sinnvoll und praktikabel sind. 

.................................................................................................

Schritt 2 Arbeitsblatt A
.................................................................................................

Auch das folgende Material fordert von den Schülern2 zu-
nächst eigene Überlegungen: Welche politischen Instanzen soll-
ten bei der Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene betei-
ligt werden? Und welches Gewicht sollte ihr Votum jeweils erhal-
ten? (vgl. Seite A: 2. Wer soll in Europa bestimmen?) Am Bei-
spiel der Verteilung von EU-Fördergeldern wird den Schülern2
deutlich, dass bei der Willensbildung auf europäischer Ebene
neben Gemeinschafts-Institutionen (z.B. die Europäische Kom-
mission) auch die Regierungen der Nationalstaaten und Regio-
nalvertreter2 (zumindest beratend) beteiligt werden sollten.

Die Europäische Union: Wachsende Heterogenität
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R Vertrag über eine Verfassung für Europa

Der Vertrag über eine Verfassung für Europa, in Rom am 29. Oktober 2004 feierlich unter-
zeichnet, sollte die größer gewordene und weiter wachsende Union handlungsfähig erhal-
ten und die Effizienz und Transparenz der Institutionen erhöhen. 
.......................................................................................................................................... 

Die wichtigsten institutionellen Neuerungen darin sind:
.......................................................................................................................................... 

· Der Europäische Rat erhält einen Präsidenten2 (statt der bisherigen Rotation
alle 6 Monate).

· Ein Europäischer Außenminister2 führt den Vorsitz im Ministerrat für Auswärtige 
Angelegenheiten und ist zugleich Vizepräsident2 der Europäischen Kommission 
(„Doppelhut“).

· Das Europäische Parlament wird gestärkt und entscheidet künftig nahezu gleich-
berechtigt neben dem Ministerrat.

· Die Europäische Kommission wird verkleinert, der Kommissionspräsident2 gestärkt.
(Einzelheiten siehe Themenblatt Nr. 46: „Europa – in guter Verfassung?“)

R Bis heute haben 15 Mitglieds-
staaten den Verfassungsvertrag
ratifiziert; in Frankreich und den
Niederlanden – zwei Grün-
dungsmitglieder – ist er aber
bei Volksabstimmungen deut-
lich durchgefallen. 
................................................

Der Europäische Rat sucht
nun einen Ausweg aus der
Verfassungskrise: Ziel ist es,
den Verfassungsvertrag bis 
zur nächsten Europawahl im
Jahre 2009 zu verabschieden. 
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Haben die Schüler2 zunächst ihre eigenen Vorstellungen for-
muliert, untersuchen sie anschließend die tatsächlichen Ver-
hältnisse in der EU aufmerksamer und kritischer. Das Einstiegs-
material (Seite A) soll auf diesem Wege zu wichtigen Struktur-
prinzipien der Europäischen Union hinführen (u. a. Subsidiarität,
Mehrebenensystem).
.................................................................................................

Schritt 3 Arbeitsblatt B 1 und B 2
.................................................................................................

Bevor man mit Schülern2 die komplizierten Verfahren der
europäischen Gesetzgebung besprechen kann, sollten sie die
wichtigsten Organe der EU kennen. Dazu bietet sich die
Zuordnungsaufgabe auf den Seiten B1 und B2 an: Für welche
EU-Organe arbeiten die abgebildeten Personen? Diese Auf-
gabe können die Schüler2 nur lösen, wenn sie sich – anhand
der Kurzporträts – einen vorläufigen Überblick über die EU-
Institutionen, ihre Zusammensetzung und wichtigsten Aufga-
ben verschaffen. Achtung: Die Seiten B1 und B2 ergänzen
sich, so dass Partnerarbeit und der Austausch von minde-
stens zwei Schülern2 erforderlich ist. Das Ergebnis der
Zuordnung und der Wahlspruch lautet: 1D, 2F, 3E, 4B, 5C,
6A; IN VIELFALT GEEINT.

.................................................................................................

Schritt 4 Fortsetzung
.................................................................................................

Als Fortsetzung der Unterrichtseinheit wird empfohlen, dass
sich die Schüler2 in Gruppenarbeit jeweils intensiver mit einer
Institution beschäftigen und ein ausführlicheres „Porträt“ erar-
beiten, das sie der ganzen Klasse vorstellen. Dazu kann auf ein
reichhaltiges Informationsangebot zurückgegriffen werden (vgl.
Literaturhinweise und Internet-Adressen auf S. 63f.). Möglich ist
auch, dass gemeinsam ein Wandplakat erstellt wird, das einen
Überblick über die EU-Organe und ihr Zusammenwirken bei der
Gesetzgebung veranschaulicht (in Anlehnung an die Abbildung
unten).
................................................................................................. 

Der Unterricht sollte sich nicht auf Institutionenkunde
beschränken. Geboten wäre deshalb eine Fortsetzung, die an
einem konkreten Fallbeispiel (z.B. EU-Maßnahmen zur
Bekämpfung des Tabakmissbrauchs) den politischen Ent-
scheidungsprozess, die Rolle der beteiligten staatlichen Insti-
tutionen (Parlament, Regierung) und den Einfluss der nicht-
staatlichen Akteure (Parteien, Verbände) im Mehrebenensy-
stem EU untersucht.
................................................................................................. 

Recherche-Tipp: www.tagesschau.de > Tabak-Werbeverbot

Der institutionelle Aufbau der europäischen Union

Europäische Kommission
25 Kommissare2
> Vorlage von Gesetzesentwürfen (Initiativrecht),

Gemeinschaftspolitik durchführen (Exekutivaufgaben);

”
Hüterin der Verträge“

Europäischer Wirtschafts-
und Sozialausschuss

Ausschuss der Regionen

Europäisches Parlament
732 Abgeordnete

Rat der EU (Ministerrat)
Fachminister2 aller Mitgliedsstaaten

> Kontrollrecht;
Zustimmung zur Ernennung der Kommission

> Beschlussorgan der Europapolitik;
Abstimmung der Wirtschaftspolitik
der EU-Staaten

Europäischer
Rechnungshof
Ein Mitglied je EU-Staat

> Prüfung der Einnahmen und Ausgaben der EU

Europäischer
Gerichtshof
Ein Richter2 je EU-Staat

> Wahrung des Europarechts

Europäische
Zentralbank
> steuert die Geldpolitik

(Ziel: Stabilität des Euro)

Europäische
Investitionsbank
> finanziert EU-Investitions-

programme

Europäischer
Bürgerbeauftragter2
> verfolgt Bürgerbeschwerden

über Missstände in der EU

Europäischer
Datenschutzbeauftragter2
> überwacht die Einhaltung

des Datenschutzes

”
Institutionelles Dreieck“

> Gesetzgeber der EU und Haushaltsbehörde

Kontrolle

Vorschlag

Anhörung
(Beratende Ausschüsse)

Entscheidung

P
o

lit
is

ch
e 

W
ill

en
sb

ild
un

g

Europäischer Rat
Staats- und Regierungschefs2 aller Mitgliedsstaaten und der Präsident2 der Kommission

> Der Europäische Rat bestimmt die Richtlinien der Politik der EUER

Europäische
Komission

Rat
der EUEP

Weitere wichtige Institutionen:
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Bruno Zandonella

Wer macht was in Europa?
Die Organe der Europäischen Union
R Nach dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens besteht die Europäische Union aus 27 Mitgliedsstaaten mit insgesamt 491 Mil-

lionen Bürgern2. Sie leben in verschiedenen politischen Systemen mit unterschiedlichen Traditionen, Kulturen und Sprachen.

Deshalb soll und kann nicht alles (einheitlich) auf europäischer Ebene geregelt werden. Klar ist aber auch, dass im Zeitalter

der Globalisierung die Nationalstaaten viele Zukunftsaufgaben wie den Klimaschutz, die Bekämpfung des Terrorismus oder

die Energieversorgung nicht allein bewältigen können. Für eine gemeinsame Politik müssen die EU-Staaten einen Teil ihrer

Souveränität an europäische Institutionen abtreten, die dann verbindliche Regelungen für die ganze Union treffen. Die Frage

dabei ist nur: Was soll auf europäischer Ebene geregelt werden und wer soll dort entscheiden? 

Stellen Sie mithilfe der folgenden Materialien zunächst Ihre eigenen Überlegungen dazu an und prüfen Sie dann, inwieweit

die Europäische Union Ihren Erwartungen entspricht.

Sollen die im Folgenden aufgelisteten Maßnahmen (Politikfelder) auf regionaler, nationalstaatlicher oder europäischer Ebene

entschieden werden? Orden Sie die Beispiele den drei Ebenen sinnvoll zu.

Um den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in Europa zu

sichern, unterstützt die Europäische Union schwach entwickelte

Regionen. Dafür werden Fördermittel in einem EU-Regionalfonds

zur Verfügung gestellt. 

1 Wo soll was entschieden werden?

2 Wer soll in Europa bestimmen?

a) Welche der rechts aufgeführten Institutionen 1) bis 9) sollte

bei der Verteilung von Finanzmitteln aus dem EU-Regionalfonds

mitentscheiden (+), welche nur angehört werden (o) und welche

überhaupt nicht mitwirken (-)? 

b) Erläutern Sie (der ganzen Klasse) die Gründe für Ihre Zu-

ordnung und vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Ihrer Mit-

schüler2. 

c) Vergleichen Sie Ihren Vorschlag mit den tatsächlichen Verhält-

nissen in der Europäischen Union. Informieren Sie sich dazu – 

in einem ersten Schritt anhand der Materialien auf der Rückseite –

über die EU-Institutionen und ihre Rolle bei der Gesetzgebung.

1 Die (Mehrwert-) Steuer
erhöhen (Finanzpolitik)

2 Studiengebühren einführen
(Hochschulpolitik) 

3 Geschäfte sollen 24 Stunden
am Tag öffnen können (Laden-
schluss regeln)

4 Islamunterricht für muslimi-
sche Schüler2 an allen Regel-
schulen einführen (Bildungs-
politik)

5 Die Wehrpflicht abschaffen
und eine Berufsarmee einführen
(Verteidigungspolitik)

6 Die Einbürgerung ausländi-
scher Zuwanderer2 regeln
(Staatsangehörigkeitsrecht)

7 Ein Umweltzeichen zur Kenn-
zeichnung umweltfreundlicher
Produkte vergeben (Umwelt-
politik)

8 Die Leitzinsen erhöhen (Geld-
politik)

9 Jegliche Tabakwerbung im
Fernsehen, im Internet und in
den Printmedien verbieten
(Gesundheitspolitik)

.............................................................
R Europäische Union
.............................................................

......................................................... 

......................................................... 

.........................................................

.........................................................

.............................................................
R Nationalstaat (z.B. BRD)
.............................................................

......................................................... 

......................................................... 

.........................................................

.........................................................

.............................................................
R Region (z.B. Bundesland)
............................................................. 

......................................................... 

......................................................... 

.........................................................

........................................................

+ o -

1 Regierungsvertreter2 aller Mitgliedsstaaten

2 ein direkt gewähltes 
europäisches Parlament

3 die Bewohner2 der betroffenen Regionen

4 die Regierungen der Staaten, 
welche die Mittel bereitstellen

5 Wissenschaftliche Sachverständige

6 die Parlamente aller Mitgliedsstaaten

7 die Regierungen der Staaten, 
welche die Mittel erhalten

8 eine unabhängige europäische 
Kommission

9 Sonstige: 

....................................................................

2 steht für die männliche 
und weibliche Form des 
vorangehenden Begriffs
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3 Die wichtigsten Organe der Europäischen Union (B 1)

Ordnen Sie die abgebildeten Personen den Institutionen zu, für die sie arbeiten. Sie können die Aufgabe nur zusammen

mit einem Partner2 lösen, der die Seite B 2 besitzt (die Seiten B 1 und B 2 ergänzen sich!). 

Tipp: Bei richtiger Zuordnung ergeben die Buchstaben (in Klammern) in der Reihenfolge der dargestellten Personen 

(Nr. 1–6) den Wahlspruch der Europäischen Union.

Jean-Claude Juncker, Luxemburger,
kann auch als Premierminister eines
kleinen Landes bei wichtigen Europafra-
gen mitbestimmen. Auf den vierteljährli-
chen Gipfeltreffen haben er und seine
Kollegen2 manche strittige Frage aus-
geräumt und die europäische Integra-
tion entscheidend vorangebracht.

.................................................................................................

Das Europäische Parlament (EP)
besteht aus 732 Abgeordneten, die sich
selbst vor allem als Sprachrohr der Bür-
ger2 Europas sehen sowie als treiben-
de Kraft der europäischen Einigung. Sie
können in vielen wichtigen Bereichen
gleichberechtigt neben dem Rat über
europäische „Gesetze" mitentscheiden.

Außerdem entscheiden sie über den Haushalt der EU und
kontrollieren die Arbeit der Kommission und des Rates.
................................................................................................. 

Für die Entscheidungsfindung im Parlament ist die parteipoliti-
sche Zugehörigkeit der Abgeordneten wichtiger als ihre natio-
nale Herkunft. Das EP ist ein typisches „Arbeitsparlament“,
d.h. die Hauptarbeit findet in den Ausschüssen statt und gilt
den Detailfragen der Gesetzgebung. [ INT]
.................................................................................................

A

EP

2

Danuta Hübner, polnische Wirtschafts-
wissenschaftlerin. Sie ist mit ihren Kolle-
gen2 in Brüssel zwar hauptsächlich für
das politische Tagesgeschäft in der EU
zuständig, aber mit ihren Gesetzesvor-
schlägen geben sie wichtige Impulse für
die politische Einigung Europas. 

................................................................................................

Der Rat der Europäischen Union
setzt sich aus je einem Minister2 jedes
Mitgliedsstaates zusammen und wird
deshalb häufig auch „Ministerrat"
genannt. Dabei handelt es sich eigent-
lich um verschiedene Räte, z.B. Rat der
Agrarminister, Rat der Finanzminister,
Rat der Verkehrsminister usw. Der Rat

ist der Hauptgesetzgeber der Europäischen Union. In einigen
Bereichen ist er dabei auf die Zustimmung des Europäischen
Parlaments angewiesen („Mitentscheidungsverfahren“). Im Rat
versuchen die einzelnen Staaten ihre nationalen Interessen
durchzusetzen, so dass ein Kompromiss gefunden werden
muss  zwischen den „europäischen“ Zielen der Kommission
und des Parlaments und den unterschiedlichen Wünschen
der 27 Mitgliedsstaaten.
................................................................................................. 

Der Rat entscheidet zumeist mit qualifizierter Mehrheit. Danach
muss eine Mehrheit der Mitgliedsländer (mindestens 14 von 27)
zustimmen, die zudem mindestens 62 % der Bevölkerung re-
präsentieren müssen (mindestens 319 von insgesamt 491 Mio.
Bürgern2). Außerdem muss eine große Mehrheit der gewich-
teten Stimmen (255 von 345) erreicht werden. Dabei haben
die großen Mitgliedsstaaten wie Deutschland 29 Stimmen,
mittelgroße Länder, etwa Ungarn, 12 Stimmen, Luxemburg
und andere kleine Länder 4 Stimmen. [ GEE ]
................................................................................................ 

1

C

Rat
der EU

Die Europäische Zentralbank (EZB)
mit Sitz in Frankfurt ist für die Geldpolitik
in der Euro-Zone verantwortlich. Zentra-
les Ziel ist die Geldwertstabilität (Wah-
rung der Kaufkraft des Euro). Dazu kon-
trolliert sie die Geldmenge, unter ande-
rem durch die Festlegung der Leitzinsen.
Die Geldpolitik der 13 EU-Länder, die

den Euro eingeführt haben, wird vom EZB-Rat bestimmt. Er
setzt sich aus einem Direktorium (Präsident2 Vizepräsident2
und vier weiteren Mitgliedern) sowie den Präsidenten2 der
13 nationalen Notenbanken zusammen. [ LT ]
................................................................................................ 

Vassilios Skouris, geboren in Grie-
chenland, studierte und lehrte an ver-
schiedenen Universitäten in Deutsch-
land, heute Präsident des EU-Organs,
das dafür sorgen soll, dass die gemein-
schaftlichen Regeln in der Praxis auch
eingehalten und Streitfälle im Sinne der
EU-Verträge entschieden werden. 

B

1 ? ? ? ? ? ?2 3 4 5 6

EZB

3

.........................................................................................................................................................................................................

Wahlspruch der Europäischen Union: 

...........................................................................................................................................................

Fotos: www.eu2006.at
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Bruno Zandonella

Wer macht was in Europa?
Die Organe der Europäischen Union

Bruno Zandonella

Wer macht was in Europa?
Die Organe der Europäischen Union
R Nach dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens besteht die Europäische Union aus 27 Mitgliedsstaaten mit insgesamt 491 Mil-

lionen Bürgern2. Sie leben in verschiedenen politischen Systemen mit unterschiedlichen Traditionen, Kulturen und Sprachen.

Deshalb soll und kann nicht alles (einheitlich) auf europäischer Ebene geregelt werden. Klar ist aber auch, dass im Zeitalter

der Globalisierung die Nationalstaaten viele Zukunftsaufgaben wie den Klimaschutz, die Bekämpfung des Terrorismus oder

die Energieversorgung nicht allein bewältigen können. Für eine gemeinsame Politik müssen die EU-Staaten einen Teil ihrer

Souveränität an europäische Institutionen abtreten, die dann verbindliche Regelungen für die ganze Union treffen. Die Frage

dabei ist nur: Was soll auf europäischer Ebene geregelt werden und wer soll dort entscheiden? 

Stellen Sie mithilfe der folgenden Materialien zunächst Ihre eigenen Überlegungen dazu an und prüfen Sie dann, inwieweit

die Europäische Union Ihren Erwartungen entspricht.

Sollen die im Folgenden aufgelisteten Maßnahmen (Politikfelder) auf regionaler, nationalstaatlicher oder europäischer Ebene

entschieden werden? Orden Sie die Beispiele den drei Ebenen sinnvoll zu.

Um den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in Europa zu

sichern, unterstützt die Europäische Union schwach entwickelte

Regionen. Dafür werden Fördermittel in einem EU-Regionalfonds

zur Verfügung gestellt. 

1 Wo soll was entschieden werden?

2 Wer soll in Europa bestimmen?

a) Welche der rechts aufgeführten Institutionen 1) bis 9) sollte

bei der Verteilung von Finanzmitteln aus dem EU-Regionalfonds

mitentscheiden (+), welche nur angehört werden (o) und welche

überhaupt nicht mitwirken (-)? 

b) Erläutern Sie (der ganzen Klasse) die Gründe für Ihre Zuord-

nung und vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Ihrer

Mitschüler2. 

c) Vergleichen Sie Ihren Vorschlag mit den tatsächlichen Verhält-

nissen in der Europäischen Union. Informieren Sie sich dazu – in

einem ersten Schritt anhand der Materialien auf der Rückseite –

über die EU-Institutionen und ihre Rolle bei der Gesetzgebung.

1 Die (Mehrwert-) Steuer
erhöhen (Finanzpolitik)

2 Studiengebühren einführen
(Hochschulpolitik) 

3 Geschäfte sollen 24 Stunden
am Tag öffnen können (Laden-
schluss regeln)

4 Islamunterricht für muslimi-
sche Schüler an allen Regel-
schulen einführen (Bildungs-
politik)

5 Die Wehrpflicht abschaffen
und eine Berufsarmee einführen
(Verteidigungspolitik)

6 Die Einbürgerung ausländi-
scher Zuwanderer regeln
(Staatsangehörigkeitsrecht)

7 Ein Umweltzeichen zur Kenn-
zeichnung umweltfreundlicher
Produkte vergeben (Umwelt-
politik)

8 Die Leitzinsen erhöhen (Geld-
politik)

9 Jegliche Tabakwerbung im
Fernsehen, im Internet und in
den Printmedien verbieten
(Gesundheitspolitik)

.............................................................
R Europäische Union
.............................................................

......................................................... 

......................................................... 

.........................................................

.........................................................

.............................................................
R Nationalstaat (z.B. BRD)
.............................................................

......................................................... 

......................................................... 

.........................................................

.........................................................

.............................................................
R Region (z.B. Bundesland)
............................................................. 

......................................................... 

......................................................... 

.........................................................

........................................................

+ - o

1 Regierungsvertreter aller Mitgliedsstaaten

2 ein direkt gewähltes 
europäisches Parlament

3 die Bewohner der betroffenen Regionen

4 die Regierungen der Staaten, 
welche die Mittel bereitstellen

5 Wissenschaftliche Sachverständige

6 die Parlamente aller Mitgliedsstaaten

7 die Regierungen der Staaten, 
welche die Mittel erhalten

8 eine unabhängige europäische 
Kommission

9 Sonstige: 

....................................................................
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3 Die wichtigsten Organe der Europäischen Union (B 2)

Ordnen Sie die abgebildeten Personen den Institutionen zu, für die sie arbeiten. Sie können die Aufgabe nur zusammen

mit einem Partner2 lösen, der die Seite B 1 besitzt (Die Seiten B 1 und B 2 ergänzen sich!). 

Tipp: Bei richtiger Zuordnung ergeben die Buchstaben (in Klammern) in der Reihenfolge der dargestellten Personen 

(Nr. 1–6) den Wahlspruch der Europäischen Union.

Krista Anri Susanna Huovinen, finni-
sche Ministerin für Transport und Kom-
munikation trifft sich in Brüssel mit ihren
26 Fachkollegen2, u.a. um die Ver-
kehrsprobleme auf europäischer Ebene
zu lösen. Dabei gehört sie einem EU-
Organ an, das über europäische Rege-
lungen bestimmt. 

................................................................................................

Die Europäische Kommission besteht
aus 25 Kommissaren2 (2006), die zwar
aus den Mitgliedsstaaten entsandt wer-
den, aber unabhängig und allein „Europa
verpflichtet“ sind. Nur sie haben das
Recht, Gesetzesvorschläge zu machen.
Mit diesem Initiativrecht gelten sie des-
halb als „Motor“ der europäischen Eini-

gung. Einer Verwaltung ähnlich setzt die Kommission Gesetze
in die Praxis um und überwacht die Einhaltung des europäi-
schen Rechts in den Mitgliedsstaaten („Hüterin der Verträge“).
Dazu ist jedem Mitglied der Kommission ein Zuständigkeits-
bereich zugewiesen (z.B. Handel, Umwelt oder Regionalpolitik).
Beschlüsse  werden mit Mehrheit gefasst und von allen Kom-
missaren2 als „gemeinsamer Standpunkt" nach außen ver-
treten. (Zukünftig soll nicht mehr jeder Mitgliedstaat einen
Kommissar2 stellen. Die Kommission soll nach einem Rota-
tionsprinzip besetzt werden und weniger als 27 Mitglieder
umfassen). [ IN]
................................................................................................

D

Europäische
Komission

5

Jean-Claude Trichet, französischer
Finanzexperte, seit 2003 Präsident der
Institution, die in Europa für stabile Preise
sorgen soll: „Preisstabilität ist der beste
Beitrag zum Wirtschaftswachstum, zur
Schaffung von Arbeitsplätzen und zum
sozialen Zusammenhalt in Europa“. 

................................................................................................

Der Europäische Rat (ER) ist das
oberste Entscheidungsgremium der EU.
Die Staats- und Regierungschefs2 aller
27 Mitgliedsstaaten und der Kommis-
sionspräsident2 treffen sich vierteljähr-
lich, um auf höchster Ebene die Leitlinien
und allgemeinen Ziele der europäischen
Politik festzulegen („Gipfeltreffen“). Die

Richtlinienkompetenz des ER gilt für grundsätzliche Fragen,
z.B. unter welchen Voraussetzungen neue Mitgliedsländer auf-
genommen werden („Kopenhagener Kriterien“). Im Unterschied
zum Rat der Europäischen Union (Ministerrat) entscheidet der
ER keine Einzelheiten im Rahmen der europäischen Gesetz-
gebung. Der ER hat viele politisch bedeutsame Vorhaben auf
den Weg gebracht, z.B. die Einführung des Euro, die Gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik oder die Osterweiterung
(Sie werden häufig nach dem Tagungsort benannt: „Vertrag
von Nizza“, „Lissabon-Strategie“). Der ER soll auch in Zukunft
Anstöße zur Weiterentwicklung der EU geben. Der Vorsitz im
ER wechselt halbjährlich (2007: Deutschland / Portugal). Der
Europäische Rat fasst seine Beschlüsse im Konsens (nicht
mit Mehrheit). [ VIE]
................................................................................................. 

4

F

ER

Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
entscheidet, ob die Handlungen der EU-
Organe und der Mitgliedsstaaten recht-
mäßig sind, d.h. mit den EU-Verträgen
übereinstimmen. Der Gerichtshof besteht
aus 25 Richtern2 (je einer pro Mitglieds-
staat) und 8 Generalanwälten2 („Einzel-
richter2“). Der EuGH ist „allzuständig“,

d.h. er entscheidet als Verfassungsgericht (Auslegung und An-
wendung der EU-Verträge), als Verwaltungsgericht (Klagen der
Bürger2 gegen EU-Behörden), als Zivilgericht (z.B. Schaden-
ersatzklagen gegenüber der EU) und als Schiedsgericht (bei
Streitigkeiten zwischen der EU und / oder den Mitgliedsstaaten).
Außerdem ist der EuGH für den Grundrechtsschutz zuständig.
[ LFA]

Zuzana Roithová, tschechische Ärztin
und Gesundheitspolitikern. Sie gehört
einer Einrichtung an, die sich schrittwei-
se von einer beratenden Versammlung
in ein Organ mit Gesetzgebungs- und
Kontrollbefugnis verwandelt hat und
das vor allem die Interessen der
Bürger2 Europas vertreten möchte.

................................................................................................. 

E

EuGH

§ 6

.........................................................................................................................................................................................................
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Wahlspruch der Europäischen Union: 

...........................................................................................................................................................

Fotos: www.eu2006.at
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Website der Europäischen Union mit Informationen zu allen Fragen 
die EU betreffend und Links zu allen Institutionen und Agenturen

D www.europarl.europa.eu

Europäisches Parlament

D www.consilium.europa.eu

Rat der Europäischen Union (Ministerrat) und Europäischer Rat

D www.ec.europa.eu

Europäische Kommission

D www.ec.europa.eu/deutschland

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland
(mit Links zu zahlreichen Europäischen Informationszentren vor Ort)

D http://curia.europa.eu

Europäischer Gerichtshof

D www.eca.eu.int

Europäischer Rechnungshof

D www.euro-ombudsman.eu.int

Der Europäische Bürgerbeauftragte

D www.cor.europa.eu

Europäischen Regionalausschuss

D http://eesc.europa.eu

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

D www.ecb.int/ecb/html/index.de.html

Europäische Zentralbank

D www.eib.org

Europäische Investitionsbank

D www.edps.europa.eu

Europäischer Datenschutzbeauftragter

D http://eur-lex.europa.eu./de/index.htm

Zugang zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union

Informationen über Europa

D www.cap-lmu.de

Centrum für angewandte Politikforschung (C·A·P)
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft
Ludwig-Maximilians-Universität München

D www.eds-destatis.de

Statistisches Bundesamt Deutschland: Europäischer Datenservice

D www.eiz-niedersachsen.de

Europäisches Informationszentrum Niedersachsen

D www.europa-digital.de/

Europa Digital 

D http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Eurostat: Statistisches Amt der Europäischen Union mit zahlreichen
Fakten und Zahlen über Europa und die Europäer

D www.bpb.de > themen > europa > europa dossier

Umfangreiches Europa-Dossier mit Hintergrundinformationen, Bilder-
galerien, aktuellen Literatur- und Linklisten (auch der lieferbaren bpb-
Materialien) zur Europäischen Union und zu den einzelnen Mitglieds-
staaten
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Firma

Franzis’ print & media

Postfach 15 07 40

80045 München

Lieferanschrift (nur Inland-Adressen!)

SCHULE PRIVAT

VORNAME: ……………………………………...........................................…………........................…….………………………

NAME: …………………………………….....................................………………….........……..........................……......…………

KLASSE/KURS: …………………………………….....................................….........………..….......................………………

SCHULE: …………………………………….........................................……........…………………………........................………

STRASSE: ……………………..……………….....................................………….........……………..…….......................………

PLZ/ORT: …………………...………………….....................................…….........……………..…………………........................

.................................................................................................. 

D Nur für Unterrichtsmaterial!
.................................................................................................. 

Fax: 0 89-5 11 72 92

E-Mail: infoservice@franzis-online.de


